
 

Service - Vertrag 
 

Auftraggeber               _____________________________________________ 
 

geb. am  ______________________________________ 
 

wohnhaft _____________________________________ 
 
 
Auftragnehmer 

 
 
 
 

 
 
 
Wir bieten Ihnen mit einem jährlichen Betrag von € 110,- folgende Leistungen: 
 
� Beschaffung von Kfz-Kennzeichen und alle damit verbundenen Tätigkeiten 
� Schadensregulierung aus Eigen- und Fremdverträgen 
� Ausschreibungen und Anbotslegungen 
� Kundenzeitung 
� Versicherungsberatung 
� Verwaltung Ihrer Versicherungsverträge 
� Gerichtliche Durchsetzung für Versicherungsvertragsstreitigkeiten ( Schadenabwicklungen ohne 

Streitwertobergrenze ) Versicherungssumme € 150.000.- pro Versicherungsfall. Kosten für 
außergerichtliche Gutachten bis zu € 750.- pro Fall inklusive 

 
 
Nicht in diesem Vertrag enthalten sind Reisekosten über 50 km, welche separat in Rechnung gestellt werden. 
 
Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit geschlossen und ist mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines jeden 
Kalenderjahres kündbar (31.12.). 
 
Dieser Vertrag ersetzt den Punkt IV. aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie Punkt VII. des 
Beratungs-, Treuhand- u. Geschäftsbesorgungsvertrag (Honorar), bis auf die Reduzierung von Fremdverträgen.  
In diesem Fall werden 50% einer Jahresersparnis als Honorar einmalig in Rechnung gestellt. 
 
Die Prämie wird halbjährlich, (Jänner und Juli) von dem uns bekannt gegebenen Bankkonto eingezogen. Für die 
Mehrkosten bei nicht Einlösung kommt ausschließlich der Kunde auf.  
Andere Zahlungsarten sind nur bei schriftlicher Vereinbarung möglich. 
 
Im Falle einer Änderung der Kaufkraft des Geldes, ist die halbjährlich (Jänner, Juli) fällige 
Servicehonorarforderung der jeweils eintretenden Änderung entsprechend anzupassen; das heißt zu erhöhen 
bzw. herabzusetzen, wobei jedoch nur Änderungen, die jeweils mehr als 3 % betragen, berücksichtigt werden. 
Für die Beurteilung, ob eine solche Kaufkraftänderung eingetreten ist, soll der Index der Verbraucherpreise 
Stand Jänner 2012, wie er von der Statistik Austria verlautbart wird oder ein künftig an seine Stelle tretender 
Index, maßgebend sein. Ändert sich dieser Index um jeweils mehr als 3 % gegenüber dem für den Monat des 
Vertragsbeginnes verlautbarten Index bzw. in der Folgezeit gegenüber jenem Index, aufgrund dessen die jeweils 
letzte Erhöhung des jährlichen Servicehonorars bzw. Minderung des jährlichen Servicehonorars vorgenommen 
wurde, dann soll auch das Servicehonorar im gleichen Verhältnis geändert werden. 

 
 
_________________________                                                      
Ort, Datum 
 
 
_________________________                                                     _________________________ 
            Auftraggeber                                                                                  Auftragnehmer 


